
Zeitschrift: Der neue schweizerische Republikaner

Herausgeber: Escher; Usteri

Band: 4 (1801)

Rubrik: Gesetzgebender Rath

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 03.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


«!<« ànnirt sich b«» Z. «. Och» IN Bkrn, und d«» VIo ^ ^ D.ii M°nuem,nt fû? 7» N-imm-rn oder f«r»-in Vier
allen Postämtern. «t^i » reuahL lst III x5crn 4 Fr. 5 btz. Utìd aufter Bern -

^ ^
vosttrev > Fr. 5 bl). ^

^
^M»M«ie.»UI»I^i- ->^--»-W »««»»I» ^ > ,»!,»>MI»«»I ^^>»»WWI»I,> » W>^ ^ -k^i »I » »«>>> >I»«»>

Der neue Schweizerische RepMkam. kW
ì.K'l.-f/-
V?/ s.'

Herausgegeben von Usteri.

Mittwoch, den; Juni igoi. Fünftes Quartal. Den 14 Praireal IX.

Gesetzgebender Rath, 18. April.
(Fortsetzung.

(Beschluß dcS Gutachtens der Finanzcommißion, die

Bodenzinse der Gemeinde der vier Dorfschaften des

untern Aftstenlachs betreffend.

Das von dem Emzieher zu Murten mit vielem Fleiß
verfertigte und den übrigen Schriften beygelegte Tableau
enthaltet die Specifikation derselben, in welchem der

Zeitpunkt der ertheilten Conceßion, die Größe und

Schätzung des Stucks, der jährliche Zins an die Ge-
meinde, und der Bodcnzins zu Handen des Schlosses
Murten mit aller Genauheit eingetragen find.

Die Bestimmung der Bodeuzinsen gründete fich auf
den Werth des konzedirten Stück Landes, nach dem
ftstgeseztcn Maaßstabe von btz. für den Capitalwerth
von 100 Kr>, also daß der Bodcnzinàtrag von 299 btz.
einen Capitalwerth des konzedierten Landes von Kr. 5979
abwirft, wovon die Gemeinde an jährlichen Zinsen be-

ziehet Kr. 148 btz. 24 rp. z 1/2, wobey denen Zinspfljch-
tigen durch das Reglement vom Jahr a^o vergöstt war,
sich gegen die Gemeinde nach dem Verhältniß von 100
für eins von ihrem Zins loszukaussen wodurch die Ge-
meinde im Fall des Loskauft ein Capital von Kr. 14899
12 btz. 2 rp. erhalten hätte. Seit einem Jahr haben
mehrere steh um den zwanzigfachen Werth des Zinses
gegen die Gemeinde losgekauft, und so werden fick/in der
Folge noch mehrere und wahrscheinlich alle loskaufen;
mithin daß der Capitalwerth durch diese Modifikation
auf Kr. 2979 btz. 22 rp. 2 hinabgesezt wird, und die
Gemeindein der Schuldigkeit steht, über die Anwendung
dieser Capitalien Rechnung z» tragen.

Im Zahr 178z wurde die Vereinigung dieser-Boden-
Zinsen durch den Comnussarius Bochud von Freyburg
unternommen, und die Schuidigkelt ihrer Abrichtung

ftischerdingen erkennt, und also nicht erst dazumal aufer»

legt, wie die Petentcn es in ihrer Petition vorgeben ; auch

sind diese Grundstücke nicht in Händen des ersten Urbar«
machers ; die mehreren haben durch öftere Handänderun»

gen andere Besitzer bekommen. Auch können sie nicht mit
denjenigen urbargemachten Gütern verglichen werden,
die das Gesetz vom io. Winterm. 1798 unentgeldlich
fteygcsprochcn hat, wenn sie noch in Händen des erste»

Urbarmachcrs waren.
Die Gemeinde beziehet übrigens noch immerfort ihre

jährlich bestimmten Zinsen oder die daherigen Loskauf,
summen; nach welchem Recht kann sie mm die Befrcyung
der Bodenzinsen begehren, die sie eben daher der Nation
zu bezahlen schuldig ist.

Aus dem bisherigen erhellet also deutlich, daß das

questionirlichc Erdreich vor seiner Urbarmachung Aliment,
gut war, dessen Eigenthnm dem Staat zugehörre und von
diesem der Gemeinde zu Bestreitung ihrer Ausgaben cvn-
cedirt worden sey; daß fie dieses Erdreich stückweise an
ihre Gcmeindsgenossen um einen bestimmten jährlichen
Zins crblehcnsweise hingeliehen und sich verpflichtet ha«

den, den Bodcnzinsbctrag von 299 Kr., btz. 9 den. 1/4
1/6 1/48 der auf alle» diesen Stücken vertheilt ist, von
den sämmtlichen Emzmscrn zu beziehen, und sammethast
dem Schloß Murten abzurichten ; daß die Gemeinde den

ihr konzedirten Bezug der Erdlchenzinstn zu genießen fort«
fahre, und dieselben immerfort mit Kr. 148 24 btz.

z 1/2 den. alliährlich erhebe, oder an deren Statt den

Cavitalwerth durch einen billigen Loßkauf zu beziehen

berechtiget sey; und daß endlich dieses Land durch Erb«
schaft, Tausch, und Handel von einem Besitzer an den

andern übergegangen sey.

Ihre Finanzkommißion glaubt demnach, die Petenten
in dem Schluß ihrer Petition allerdings unbegründet,
und räth Ihnen B. G. dieselben mit ihrem Begehren deS



Nachlasses abzuweisen, und die Vollziehung durch fol-
gende Botschaft einzuladen, die Beziehung dieser Boden-
zinse ohne weitere» Verzug, durch die Verwaltungskamer
veranstalten zu lassen.

Botschaft.
B. Vollz. Räthe! Der gesetzgebende Rath — auf

ihre Botschaft vom 2;. Merz Iczrhin welche den anbe,

gehrlen näheren Einbericht enthält, über das Begehren
der Gemeindskammer und der Munizipalitäl der vier
Dorsschasten des unteren Wistcnlachs, Distr. Murten,
Ct. Frcyburg wegen Erlassung von 299 Kr. 1 btz. 9 den.

1/4 1/6 1/14 Bodenzinsen, hat nach angehörtem Bericht
seiner staatc wirthschaftlichen Commißion befunden: da
die Grundstücke aus welchen dieser Bodenzins haftet, der

Gemeinde der vier vermeldlen Dorsschasten durch Conces-

stonen zugekommen seyen, da sie dieselben an ihre Ge-
nieindsgenvssitt crblehensweise um einen bestimmten sähr-

lichen Zins hingeliehen habe, und wirklich noch mit
,48 Kr. 24 btz. z 1/2 den. alljährlich beziehe, auch dieses

Land durch Erbschaft, Tausch und Handel von einem

Besitzer an den andern gelanget ist, so sind die Petenten
in ihrem Begehren des Nachlasses dieser Bodenzinse un-
begründet und abzuweisen.

Der gesetzgebende Rath ladet Sie demnach ein, Bürger
Vollz. Räthe, der Verwaltungskammcr zu Freyburg auf-

zutragen, die Verfügung zu treffen, daß die Rückstände

dieser Bodenzinse mit Beförderung bezogen werden.

Folgendes Gutachten der Finanzcommißion wird in
Berathung und hernach angenommen :

B- Gesetzgeber Die große Mehrheit der Gemeinde

Ncyres, Distr. Mvnlhey, Canton Wallis, mit Ausnahme
ter Familtie Fornage, welche drey Haushaltungen aus-

Macht, glaubten ihrem allgemeinen Nutzen vortheilhast

zu siyn ihre Gemeindswaldungcn unter sich zu verthei-
jcn weil auf diese Weise jeder Theilhaber nut aller Sorg-
fält seinen Antheil in gutem Zustand zu erhalte» beflissen

seyn werde, und in Benutzung seines Theils Acht haben

würde, nur das alle im Abgang sich befindliche Holz zu

seinem Gebrauch zu hauen, damit die jungen Stämme
beybehalten, und desto besser knltivnt werden mögen;
da hingegen durch die gemeinsame Nutzung dieser Wal-
dung das Hol; gleichsam jedermann preisgegeben werde,
und nach und nach zu Grunde gehen müsse. Ans diesen

Gründen bewogen, sey die Theilung projectirt und voll,
zogen worden ungeachtet die Minderheit sich derselben

witersizt habe.

Die Minderheit welche anfänglich mir aus zwey Per-
Hmen bestund, seither aber vermehrt worden ist, glaubte

sich nicht schuldig, in diese Theilung zu fügen, weil der
i9te Artikel des Gesetzes vom >;. Horn. 1799, die Ver«
theilung der Gemeindsgüter nicht erlaube, und der ;te
Artikel des Gesetzes vom i;. Dec. 1800 deutlich bestimmn,
daß Gcmeiiidswaldungeii, wenn sie auch schon in be.
stimmte Antheilsgerechtigkeiten abgetheilt wären, dennoch
unter keinerlei) Vorwand oder Bedingungen, in besvn,
dere, jedem Anlhcilhaber angewiesene Stücke solle» ver«
theilt werden könne», bis vollständige Gesetze und Ver«
ordinmacn über die Besorgung und Sicherung der Wal«
düngen aufgestellt und inVollziehmig gebracht seyn werden»

Dieser gesetzlichen Vorschrift ungeachtet, habe die
Mehrheit auf die Erfüllung und Befolgung dieser Thei»
lung gedrungen, und zu dem Ende die Minderheit durch
ein Mandat vom i9tcii auf den 29ten Dec lezihm vor
das Distriklsgericht vorladen lassen, um sie rechtlich an»
zuhalten, sich i» diese Theilung zu fügen, und derselben
nicht zuwider zu handeln. Bey dieser Erchemung haben
sich beyde Partheyen dahin erklärt, diese Theilung anzu.
nehme,!, wenn sie den Gesetzen nicht zuwider sey, diesem,
nach beyde Partheyen bey der Gesetzgebung über diesen
Gegenstand die nöthige Auskunft begehren.

Ihre staatswirthschastliche Commißion nach Unter»
suchung der Vor- und Gegenvorstellung, und nach Ein-
ficht des Gesetzes vom i?. Dee. >'8°°, und da i» ätmli»
chcn Fällen dergleichen begehrte Vertheilnngei, bereits
waren abgeschlagen worden, glaubt mm, Ihnen B. G.
anrathcn zu solle», die Mehrheit der Gemeinde Ntyres-
wegen ihrem Theilungsbeqehren per Gemcindwaldungen
abund dahin zu weisen, sich dem Gesetz vom Dec»
e8oo zu unterziehen.

Folgendes Dccret wird in Berathung und hernach an«
genommen:

Der gesetzgebende Rath,
Auf die Botschaft des Vollz. Raths vom 9. April -801

u. s w. verordnet:
Der Verkaufeines vormals zur Landschreiberey Inter»

lacken gehörigen Stück Mattlants, von Halt >8475
Fuß das Landschreiberey Grubi genanut, ist für
450 Fr. genehmigt.

Folgendes Gutachten der Finanzeommißion wird w
' Berathung und hieraufdas Dccret angenommen;

Der gefttzgebende Rath,
Anfdie Bittschrift der Rcchtjamenbesitzer zu Rcußcgg,

Distr. Mûri, Canton Baden, daß ihnen vcrwilligt wer»
'

den möchte, ihre gemeinsam besitzende, etwa» zu 20 In»
j charte» haltende Alimcnt, die Krchelen genannt, unter
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sich vertheilen zu dürffcn, so wie auf darüber angehörten

Vertrag seiner Finanzcommißion; '

In Erwägung, daß das Gesetz vom 15. Christin. 1800

«nter gewissen Vorbchältnissen eine solche Theilung zuläßt,

beschließt:
1. Den Rechtsamcn Besitzern von Rcußegq ist bewilligt,

ihre Kretzelen Mment unter sich zu vcrrheilen.

s. Diese Bewilligung soll dem genehmigten Theilungs,

Reglement selbst beygerütt werden:

T h e i l li n g s r e g l e m e n t.

1. Die Rechtsamenbesitzer zu Reußegg vertheilen ihre

gemeinsam besitzende, etwa 20 Iucharten haltende

Ailment, die Kretzelen genannt, nach der Zahl ihrer

Ncchtsamen in neun gleiche Theile.

2. Ueber diese Theile und welchem Rechtsamenbesitzer

ein jeder derselben zufallen soll, wird das Loos gezo.

gen werden; es wäre den» Sache, daß sich die Ge-

meine sonst gütlich darüber vergleichen würoe.

z. Jedes dieser Stücke Landes soll nichts destoweniger,

wie solchesbioanhin üblich gewesen ist, beyder Dorf-
gerechtigkeit verbleiben, und darfdaher weder beson-

ders noch unier einem andern Namen verkaust, vcr-

tauscht, oder verpfändet werden, als unter der Be»

nennung von Dsrfgerechtigkcit, so daß bey einer

solchen Verättsserung immerhin alle ande n zu d r
Gerechtigkeit gehörende» Benutzungen und Beschwer-
den mit verbunden werden müssen.

4- Diese Theilung bezieht sich allein auf die genannte
Aliment, fo daß mithin die Rültli und das Màsli,
gleich der Waldung, noch ferner unvertheilt ver-
bleiben.

Das Gutachten der Constitutionscomwißion über
Caspar Kunkler's Begehren der Wiedereinsetzung seines

Bruders Johann Adrian Kunklcrs mit r der unirten
Brudergemeinde zu Gnadenberq in Schlesien, in das
helvetische Bürgerrecht, wird in Berathung genommen
unp in Folge desselben beschlossen: Daß da dieser

Joh. Adr. Kunkler im Jahr 177; seinem Staats-
und GemcindSbürgerrecht von St Gallen förmlich enl-
sagt habe, und ihm bereits von der dortigen Munizipa-
kilät seine Wiederaufnahme abgeschlagen worden sey,
fo könne ihm auch von Staatswegen in seinem Ansu-
chcn nicht willfahrt werden.

Die Berathung über das Gutachten der Criminal-
ssesetzg. Commißion, betreffend die Abänderung des Art.
184 des peinliche» Geftzbuchs (S. S,-66) wird
sortgesezl.

Der 4te und die folgenden Art. werden gleich den

frühern an die Commißion zurückgewiesen; jedoch aber

zur Anweisung derselben vorläufig beschlossen: daß die

Todesstraffe je nach den Umständen noch auf andere

Fälle als die bereits im pclnlichen Gesetzbuch angezeig.

ten, gesczt werden könne. Die Commißion wird zu-
gleich eingeladen, bey Revision ihres Gesetzei-tlvurss
auch auf die Beschaffung solcher Diebstähle Rücksicht zu
nehmen, welche bey allgemeinen ttnglücksfällen, wie
Feuer-, Wassersnoth u.dgl. verübt werben.

Ein aus Anlaß dieser Berathung von einem Mitglicbc
gethaner schriftlicher Antrag: daß ein Tbcil des helve-
tischen Militärs zur Sicherung der Strassen und Wäl-
der zur Disposition der Pvlizeygewall überlassen werden-

sollte, so wie auch ein anderer mündlicher Antrag, daß

zu gleichem Zwecke ein Corps Marechanssee oder Gens-
d'armes errichtet werden könnte, wird die Polizcycom-
mißion zu untersuchen und darüber Bericht zu erstatten

beauftragt.

Die Pelitionencommißivn berichtet über folgende'
Gegenstände:

1. Die Gemeinde Bossonens im Distr. Chalet St-
Denis, Canton Freyburg, macht verschiedene Cinsta-
gen das Weidrecht betreffend, die an die Finanzwm-
mißion gewiesen werden^

2. Die Bürgerin Maria Forche von Villeneuve E,
Frcyburg, begehrt für ihre ausser der Ehe e-'MiM
Tochter, volle Legitimation. Wird an die' Cioilg
Commißion gewiesen.

z. Die Gemeinde St. Branchier im Wallis, mö'chtL

einen Theil ihrer Gemeindgüter theilen. Wird an div

FiuanzcomMigion gewiesen.

4. Daniel Erismann von Vümplitz beschwert sich' über
einen Snipensionsvesthl des B.Regierungsstatthaller von'

Bern und die Rechtsversagung -des hiesigen Vessrksge-

richts, mit Begehren, daß ihm entweder ein unyarchevi--

sches Gericht angewiesen, oder aber unter gebührenden!

Zurechtweisungen der gesammte Rechlsgang vor deM
hiesigen Gericht wieder nebst Abtrag der ihm verursachten''

Kosten, eröffnet werde.

Da tiefe Klage gegen Beamtete nicht vor Lie'

Gesetzgebung sondern vor die Vollziehung gehört, so tragt
die Pelil-iomncommlßion darauf an, solche der VoilM
hung zu überweisen. — Angenommen.

4. Die Munizipalität Ollen beschwert sich, daß' iK>

ihrer Gemeinde, wo bereits ; Wirlhschastscschte eMt>
rcn, auiloch von der Vmvàwgskammîx von SokHüM
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- Pintenfchenkrechte bestätiget worden seyen, aus Grund,
weil solche bereits vor der Revolution von 2 Bürgern
von Solothurn, in folg ihres im ganzen Canlon gc-

hablcn Ausschenkrcchts daselbst ausgeübt worden seyen.

Die Pet. Eommißion trägt aüf Verweisung an die Pol.
Commission an. — Angenommen.

(Die Fortsetzung folgt.)

Kleine Schriften.
Zuruf an die Schweitzer, jedes Standes

und jedes Glaubens. Helve lien. 8.

S. 8.

Ein Aufruf zur Versöhnung, zum gegenseitigen Ver-
zeihen, zur Eintracht, zur Nachgiebigkeit, zur AuSglei-

chung der Meinungen.... » Noch ist es Zeit einzulen-

ken (sagt der Vf.). BcnuU Ihr Schweitzer, Brüder!
chn nicht diesen Augenblick, so wird er unwiederbringlich
verloren seyn. Man wird euch durch fremde Gewalt
eine Verfassung aufdringen, die weder dem Wohl des

Landes, »och den Grundsätzen irgend einer Parthey
entspricht — in derselben wird der Keim zu ewigem

Zwist, zu tausend Uebeln liegen, die eines fürchterlicher

als das andere, selbst bis auf den Namen des einst w

glücklichen Schweitzervolkes aus der Reihe der Völker

auslöschen werden. "

Vierte und lezte Rechenschaft über die
Einnahme und Vert.heilung der Un/
terstützungen für Waldstätten. 4. Von

S. 4? — 55. (l8oi.)
Der B. Zschokke beschließt mit dieser 4tcn Lie-

ftrnng, seine Rechenschaft um die von ihm empfangenen

und vertheilten Gaben für Waldstätten, deren Summe
sich in Geld (ungerechnet mancherley Naturalien) aus

z4Zil Schw. Franken belauft.

»Wohlthäler Waidstätteus — mit diesen Worten

schließt der Vf. — was ihr Gutes gethan habt euren

Brüdern in den Gebürgen, das habt ihr nicht vergebens

gethan. Taufend Thränen habt ihr getrocknet, tausend

Schmachtende habt ihr genähret, von lausend Hütten

habt ihr die Verzweiflung hinweggesühi t. — Ihr wo!,
let keinen Dank dafür; aber vergebens verschmäht ihr
jede Belohnung. Emo erquickende Erinnerung der That

wird euch einst, wie ein freundlicher Engel, am Stcr.
belager zur Seite stehn, und drüben euch himmlische
Vergeltung entgegen lächeln. — Hättet ihr doch den
beraubten Greis gesehn, der am Ende seiner Tage nichts
hatte, womit er seine Blöße decken sollte, wie er nun
aus eurer Hand Kleidung empfieng; — hättet ihr die
Mutler gesehen, wie sie ihrem weinenden Kindlcin das
Brod reichte, so ihr gegeben ward von euch; haltet
ihr den armen Kranken geseyn, m Lumpe» gehüllt,
dem ihr Arzt und Arzney sandlet, und wärmere Be-
deckling gäbet, oder den Sterbenden dessen lezte Stun-
den eure Liebe versüßte, und dessen Seele mitte» im Ge-
bet für Euch eine Welt voll Elends verließ, um das
Land zu suchen, wo nicht mehr Ehrgeitz einiger Mäch,
lige» und eine verruchte Poliiik, Brüder gegen Brüder
bewaffnet und die Hütten stiller Unschuld zerstört
Ich hr.be in den Wawstäcicn, meines Lebens bitterste
und schönste Stunden gelebt^ Mehr als .inmal näßte
sich mein Auge voll wehmüthiger Freude, beym Anblick
so vieler Leiden und so vieler Tugend. Unter den Rui»
nen jener einst glücklich», Hütten lernt'ich die Mensch-
heit kennen, wie sie sich entfaltet hat, in ihrer ganzen
Liebenswürdigkeit und Gräßlichkeit. O geliebte
Unglückliche von Waldstätten, denen ich in den Tagen
des namenlosen Elends zur Seite stand, empfanget end-
lich von der Hand des Friedens den Lohn eurer Opfer,
eurer Thränen! Ruhet endlich von langem Jammer ans,
und werdet wieder die Glücklichen, die ihr einst wäret!
Bewahret ferner eurer Sitte» srcenge Einfalt, eurer
Herzen Frömmigkeit. Tobtet m eurer Brust jenen
traurigen Panheygeist, jene Zwietracht, welche so
manches Weh über eure Thäler führte. Folget dem
weisen Rath eurer Vorgesezken, und höret nicht serner
aufdie satanischen Emflüstrungeu ehrgeitziger, rachsüch,
tiger, wüthender Aufwiegler. Der Frieden eur.s Lan.
des quillt aus dem Frieden eurer Herzen. — Vcrbcs.
sert eure Schulen und laßt euch für diese kein Opfer
zu schwer seyn; denn nur eine weisere Nachkommen,
schaft kann auch eine glücklichere seyn. Und sollte eines
dieser Blätter die späierc Nachwelt erreichen: so red'
eS, als ein Denkmal grossen Unglücks und grosser Tu«
genb der Schweitzer, zu den Herzen der Enkel: Tr a.
gel männlich eure Leiden, wie eure Vä«
ter sie trugen, und seyd liebevoll und
wohlthätig wie sie waren. Aber haltet
einiger und fester an einander als sie;
denn nur bürgerliche Zwietracht führte
sie in dieIrrgänge derVerjwei flung!,,


	Gesetzgebender Rath

